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Durchsetzung der operativen Sofoi'tmaßnaomen volle Gültigkeit 
und müssen erneut beacntet und geprüft werden,.

Nicht immer worden bei Signalisierung einer besonderen Situation 
die optimal erforderlichen Kräfte und Mittel zur Verfügung ste
hen, nicht immer sind die vorhandenen Kräfte gleichermaßen ge
schult und befähigt. Darüber hinaus kann bei operativ bedeutsa
men Gewaltakten gegen die Untersuchungshaftanstalt der Einsatz 
spezialisierter Kräfte des MfS erforderlich werden.

Der dringliche, unaufschiebbare Cprtrakter der operativen Sofort- 
inaßnahraen erfordert in solchen Situationen das Einleiten von 
Erstinaßnahmen. Damit wird zugleich der Forderung der "Rahmcnwach- 
dienstOrdnung1' entspreniie-n, daß . beitu Eintreten besonderer 
Situationen mit schwiVwiegenden Folgen ... durch die Angehöri
gen des Vacii- und Sicherungsdionstos dis erforderlichen ersten 
Handlungen zur Bekämpfung beziehungsweise Einschränkung der ein
getretenen Folgen zu organisieren (sind) und gleichzeitig ver-
s t ärkt M a ßnahmen ; uve: .ässigen Sicherung der Objekte des
MfS 1 eingeleitet werden.

Die Einleitung von Sofortmaßnahmen und ihre Reihenfolge ist ab
hängig von der Bedeutung und dem Ausmaß des bokanntgewordenen 
Vorkommnisses.
Eine Umorganisierung der Kräfte im Sicuerungs- und Kontrolldienst 
kann zur Erhöhung dos operativen Kräftepotentials beitragen, 
ihre Durchführbarkeit ist jedoch gründlich zu prüfen.

Ausgehend von diesen Überlegungen muß sich der Referatsieiter 
für die in der konkreten Situation effektivste und wirkungsvollste 
Variante entscheiden.
Diese durch den Referatsleiter zu treffende Entscheidung muß auf
ein einheitliches, konzeptionelles Vorgehe: 
richtet sein.
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